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Teilungsplan:FürPalästinenser inakzeptabel
Zum Leserbrief «Wenn linker,
rechter und islamistischer
Antisemitismus Hand in Hand
marschieren»,
Ausgabe vom 10. November

Vor 1918 hatte das historische
Palästina vier Jahrhunderte
lang zumOsmanischenReich
gehört. Nach demErsten
Weltkriegwar dieses auf der
Verliererseite. Grossbritannien
übernahmalsMandatsmacht
die Kontrolle über Palästina.

Der Leserbrief vonHerrn
Joos beinhaltet nur einen Teil
der Geschichte. Er schreibt,
dass im britischenMandats-
gebiet Palästina 1948 etwa
600000 Judenwohnten.
1948 lebten dort aber auch
1,2Millionen arabische Palästi-
nenser. Der Teilungsplan der
UNOvomNovember 1947
bildete die gesellschaftlichen

Mehrheitsverhältnisse aus
Sicht der arabisch-palästinen-
sischen Bevölkerung nicht
gerecht ab. Denn der arabische
Staat sollte gemäss Teilungs-
plan lediglich rund 43 Prozent
derGesamtfläche des briti-
schenMandatsgebiets umfas-
sen, während für den jüdischen
Staat rund 56 Prozent der
Fläche vorgesehenwaren.

Welches Volkwird einer
solchen Teilung zustimmen,
die es gemäss Bevölkerungs-
zahl benachteiligt? Die arabi-
schen Staaten lehnten natür-
lich denTeilungsplan ab, ihrer
Meinung nach hatten die
VereintenNationen nicht das
Recht, gegen denWillen und
auf Kosten der dort lebenden
arabischenMehrheit über
Palästinas Zukunft zu entschei-
den. Im Juli 1948wurdenmehr
als 750000Palästinenser aus

ihrenDörfern und Städten
(gemässUNO-Berichten)
vertrieben.

Die Vereinbarungen für
eine Zweistaatenlösung inOslo
1 und 2 von 1992wurden nicht
verwirklicht und durch den
ständigen israelischen Sied-
lungsbau in den palästinensi-
schen Landesteilen gebrochen.
Als ehemaliger Präsident der
Luzerner Initiative für Frieden
verurteile ich denTerror und
dieGewalt undwill Frieden.
MeinerMeinung nachwird der
NaheOsten dieWelt noch
lange beschäftigen, und nur
echteGerechtigkeit, faire
Verhandlungen und Landver-
teilung, sprich zwei Staaten,
bringen dauerhaften Frieden in
dieser Region.

AhmedM. El Ashker,
Grosswangen

Luzern:LinksgrünwillwirkungsloseAusgaben
«Linke Spendierlaune,
bürgerlicher Schock»,
Ausgabe vom 18. November

«Viel hilft viel». Das scheint
das neueMotto der Fraktionen
von SP undGrünen/Jungen
Grünen im Stadtluzerner
Parlament zu sein, angesichts
des Entscheids zumBudget
2024 der Stadt Luzern: viele
Steuereinnahmen und viel
Umverteilung. Trotz sachlicher
Gegenargumentewurden
umfangreicheMehrausgaben
beschlossen, um eine Steuer-
senkung um 1/10Einheit zu
verhindern. Dass die vom
Stadtrat beantragte Steuer-

senkung angemessen und
finanziell verkraftbar ist, zeigt
ein Blick auf dieGewinne der
vergangenen und des laufen-
den Jahres (2019 bis 2023
kumuliert rund 190Millionen
Franken). Zudemwird offen-
bar erwartet, dass sich die
Steuererträgeweiterhin positiv
entwickelnwerden.

Die von Linksgrün durch-
gedrücktenMehrausgaben
sind grossmehrheitlichwir-
kungslos oder unnötig.Wir-
kungslos, weil auf ein Jahr
beschränkt und in dieser
kurzen Zeit kaumumsetzbar
(zumBeispiel könnten zusätzli-
che Stellen nur befristet besetzt

werden, was imheutigen
Umfeldwenig attraktiv ist).
Unnötig, wie zumBeispiel bei
der erneuten Energiekosten-
Zulage, weil die Löhne auf
breiter Front teuerungsbedingt
ansteigen und die Energieprei-
se (Gas undHeizöl) inzwischen
gesunken sind.

Deshalb ist an der Volksab-
stimmung vom21. Januar 2024
das Budget abzulehnen, ver-
bundenmit demAuftrag das
ursprünglich vomStadtrat
beantragte Budget 2024mit
einer Steuersenkung um 1/10
Einheit umzusetzen.

GisèleThévenon, Luzern

Genossenschaftsollte sich
selbstanderNasenehmen
«Einsprachen sorgen in
Meggen für Frust»,
Ausgabe vom 11. November

Die Bauherrschaft der gemein-
nützigenWohnbaugenossen-
schaftenMeggenmacht es sich
zu einfach, wenn sie ihren
Frust an den Einsprechern
ablässt. Die Verantwortlichen
müssen sich in Tat undWahr-
heit selber an derNase neh-
men.Hätten sie sich nämlich
an die Bauvorschriften gehal-
ten, wie das notabene auch von
jeder Privatperson verlangt
wird, wäre die Kreuzmatte-
Überbauung schon seit einiger
Zeit fertiggestellt. Es ist nun zu
hoffen, dass sich die Bauherr-
schaft den Bundesgerichtsent-

scheid zuHerzen nimmt und
entsprechend umsetzt, um zu
verhindern, dass es beim
Bauvorhaben von preisgünsti-
genWohnungen zuweiteren
und vermeidbaren Verzöge-
rungen kommt.

Heiri Eggerschwiler, Schenkon,
Verwaltungsrat der
Grünegg Immobilien AG,Meggen

Ausbeutung
Zum Leserbrief «Millionen
verschwendet»,
Ausgabe vom 14. November

LeserbriefschreiberHans
Bühlmann lässt seiner Frustra-
tion freien Lauf. Hat er recher-
chiert? Brian Keller ist ein
dankbarer Fall für die Justiz.
Elternhaus chaotisch,Mutter
dunklerHautfarbe. Fürmich
ist der Fall vergleichbarmit
demLeid der Verdingkinder:
FamiliärerHintergrund ent-
spricht nicht derNorm, folglich
Ausbeutung durch Vorsorgein-
stitutionen, Bauern, Vormun-
de, Verwandte damals. Heute
verdient sich die Justiz eine
goldeneNase damit. Ichwün-
sche Brian, dass er jetzt seine
Chance packt.

Waltraud Linder, AlpnachDorf

Beim vielen Laubwischen sieht man dieser Tage wenigstens noch-
mals herrliche Farben. Leserbild: Irene Troxler, Oberkirch

Was der Herbststurm herangeweht hat

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1900 Zeichen umfassen.

Ratgeber

Wohnungskauf imBaurecht:Woraufmuss ichachten?
Wohnen Auf der Suche nach einemEigenheimbin ich auf das Inserat einer auf den erstenBlick besonders
preiswertenEigentumswohnung gestossen. Bei der Prüfung derUnterlagen istmir aufgefallen, dass dieWohnung
imBaurecht verkauftwird.Was heisst das genau bzw.waswürde derKauf dieser Immobilie fürmich bedeuten?

Bauland ist ein knappesGut.
Daher stellen gerade die
öffentlicheHand (Gemeinden
undKantone) oder gemeinnüt-
zigeOrganisationenwie z. B.
Stiftungen ihre Baulandreser-
ven für denWohnungsbau
öfters imBaurecht zur Verfü-
gung, statt den Boden zu
verkaufen. Das bedeutet, dass
dieWohnungskäuferin als
Baurechtsnehmerin das Recht
erhält, auf dem abgegebenen
Land zu bauen bzw. das be-
stehendeGebäudewährend
einer bestimmtenDauer zu
Eigentum zu übernehmen.Der
Grundsatz, wonach einGebäu-
de Bestandteil des Boden-
grundstücks und imEigentum
des Bodeneigentümers ver-
bleibt , wirdmit demBaurecht
durchbrochen.

Dies hat für die Käuferin
einer Eigentumswohnung im
Baurecht Vor- undNachteile:
Hauptvorteil ist der tiefere

Kaufpreis einer solchen Immo-
bilie. Da der Boden nicht
mitgekauft werdenmuss, fällt
ein gewichtiger Kostenpunkt
beimKaufweg. Dies ermög-
licht insbesondere Personen
mit tieferemBudget, trotz der
hoher BodenpreiseWohn-
eigentum zu erwerben.

DerNachteil liegt darin,
dass der Boden derWohnungs-
eigentümerin nicht gehört,

sondern ihr nur vomBoden-
eigentümer für eine begrenzte
Dauer abgegebenwird. Als
Gegenleistung hat dieWoh-
nungseigentümerin dem
Bodeneigentümer einen
Baurechtszins zu entrichten.
Neben demHypothekarzins
muss somit auch dieser Zins
bezahlt werden. Dieser kann
fix oder variabel (z .B. mit
Berücksichtigung der an- oder
absteigender Landpreise) sein
und sollte für beide Parteien
fair ausgestaltet sein.

«Heimfall»nachAblauf
derBaurechtsdauer
Die gesetzlich zulässige Bau-
rechtsdauer beträgt zwischen
30undmaximal 100 Jahren.
Während der Baurechtsdauer
kanndieWohnung imBaurecht
jederzeit weiterveräussert oder
vererbtwerden.Nach deren
Ablauf steht es denParteien
frei, denVertrag zu verlängern,

wobei es sich empfiehlt, bereits
frühzeitig Verhandlungen
aufzunehmen.NachAblauf der
Baurechtsdauer ohneVerlänge-
rung fällt dieWohnung in das
EigentumdesBodeneigentü-
mers zurück («Heimfall»
genannt). ImBaurechtsvertrag
kann für diesen Fall eineHeim-
fallentschädigung zuGunsten
der Baurechtsnehmerin verein-
bartwerden.

Zudem ist beimKauf von
Wohneigentum imBaurecht
die Finanzierung speziell zu
prüfen: Der Kaufpreis und
damit auch dieHöhe der
Hypothek fallen üblicherweise
zwar tiefer aus als beimErwerb
vonWohneigentumohne
Baurecht. Jedoch prüfen die
Banken bei einemBaurecht die
Finanzierung genauer, da eine
solchesGeschäft generell ein
höheres Risikomit sich bringt.

Insgesamt ist festzuhalten,
dass der Kauf einerWohnung

imBaurecht attraktiv sein
kann. Ich empfehle Ihnen, auf
einzelne Punkte imBaurechts-
vertrag (insbesondere Bau-
rechtszins, Dauer undHeim-
fallentschädigung) ein beson-
deres Augenmerk zu legen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr. an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Hauptvorteil beim Baurecht ist
der tiefere Kaufpreis einer Im-
mobilie, da der Boden nicht mit-
gekauft werdenmuss.DerNach-
teil liegt darin, dass der Boden
den Wohnungsbesitzern nicht
gehört, sondern ihnen für eine
begrenzteDauer gegendenBau-
rechtzins abgegeben wird. (heb)

Tanja Schmid
Rechtsanwältin, Notarin,
Voser Rechtsanwälte KlG,
Baden, www.voser.ch

ANZEIGE

Mehr auf
zentralschweiz.
krebsliga.ch

Prostata-
krebs ist
es egal, wer
du bist.
Informier
dich.
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